
 

 

Wäschebrand 
 

Immer wieder kommt es in Hotels und 

Wäschereien zu Bränden durch die 

Selbstentzündung von Textilien.  

 

Organisatorische Regeln im Wäschebereich 

Benennen Sie eine verantwortliche Person, die 

für den Arbeitsbereich und die Einhaltung der 

folgenden Maßnahmen verantwortlich ist: 

 Sammeln Sie verschmutzte, ölhaltige 

Textilen in einem luftdichten 

Metallbehälter. 

 Waschen sollten nur geschulte 

Mitarbeiter. 

 Ölverschmutzte Textilien separat 

waschen. 

 Benutzen Sie Waschmittel mit hoher 

Fettlösekraft. 

 Beachten Sie die maximal mögliche 

Beladung der Maschine.  

 Keine Wäsche unbeaufsichtigt im Trockner 

oder in der Waschmaschine lassen. 

 Stapeln Sie eventuell noch fetthaltige 

Textilien nicht eng aufeinander, solange 

die Wäsche noch warm ist. 

 Lassen Sie die Wäsche im Wäschetrockner 

unbedingt auskühlen. 

 Reinigen und entleeren Sie Flusensiebe 

mindestens einmal pro Woche. 

 Nutzen Sie aufgrund der hohen und 

dauerhaften Beanspruchung nur 

industrielle Waschmaschinen und 

Wäschetrockner.  

 Lassen Sie die Geräte regelmäßig durch 

eine Fachfirma warten. 

 

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung 

des Brandschutzes im Wäschereibereich 

 Im Wäschereibereich sollten generell 

Brandmelder vorhanden sein.  

 Wird ihr Haus durch eine 

Brandmeldeanlage geschützt, sollte auch 

der Wäschereibereich überwacht werden. 

 Rüsten Sie den Bereich mit genügend 

Handfeuerlöschern aus. 

 Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter in 

der Handhabung von Handfeuerlöschern. 

 Achten Sie während der Arbeitszeit auf 

ranzige oder brenzlige Gerüche. 

 Trennen Sie elektrische Geräte nach dem 

Betrieb vom Netz.  

 Die Wäscherei sollte als Zugangstür eine 

selbstschließende Feuerschutztür (mind. 

F-60-Tür) besitzen, um so eine bauliche 

Brandabschottung gewährleisten zu 

können. Soll diese Tür während der 

Betriebstätigkeit offen stehen, muss 

hierfür eine bauaufsichtlich zugelassene 

Feststellanlage installiert werden. 

 Das Offenhalten von Türen oder 

Feuerschutzabschlüssen mit Holzkeilen, 

durch festbinden usw. ist verboten. 



 

 

Empfehlenswert ist es, entsprechende 

Hinweisschilder an Türen und Toren 

anzubringen. Der Schließbereich sollte mit 

einer farbigen Bodenmarkierung 

gekennzeichnet werden. 

 Verbot von mitgebrachten Privatgeräten 

wie z. B. Radios.  

 

 

Verhalten im Brandfall: 

 Sorgen Sie, wenn noch möglich, für eine 

sofortige Unterbrechung der Stromzufuhr 

(Stecker ziehen). 

 Alle Türen und Fenster schließen und 

geschlossen halten. 

 Alle Mitarbeiter vor der Gefahr warnen 

und den Gefahrenbereich verlassen. 

 Die Feuerwehr alarmieren und ggf. in den 

Sachverhalt einweisen. 

 Wenn möglich, kleinere 

Entstehungsbrände durch eigenes, 

geschultes Personal mit geeigneten 

Löschmitteln löschen lassen. 

 Absicherung der Brandstelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen unter:  

Telefon +49 (0) 931 / 468 65- 0 oder  

E-Mail: info@fritzufritz.de 


